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S. 2

Objektivierte und transparente Wertermittlung
führt zur Wertsteigerung durch Minimierung 
von Investitionsrisiken

PhilosophiePhilosophie
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S. 3

• Legaldefinition § 194 BauGB:

„Der Verkehrswert (Marktwert ) wird durch den Preis bestimmt, 
der in dem Zeitpunkt , auf den sich die Ermittlung bezieht, 

im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 

Eigenschaften , der sonstigen Beschaffenheit und 
der Lage des Grundstücks […] 

ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse 
zu erzielen wäre.“  

• Eine schädliche Bodenveränderung auf Grundstücken 
mit industriellen Vornutzungen ist in Übereinstimmung 
mit § 194 BauGB und mit § 5 WertV ein bewertungserhebliches 
Merkmal , das im Rahmen der Verkehrswertermittlung quantifiziert 
werden muss. 
Dieser Satz gehört heute zur besonderen Sachkunde jedes 
Sachverständigen!

RechtlicheRechtliche AnforderungenAnforderungen an die an die WertermittlungWertermittlung
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S. 4

• §4 Abs. 3, 4 BBodSchG fordern eine nutzungsbezogene Sanierung 
bei Einhaltung von ökologischen Mindeststandards 

• bei regelmäßig verbleibender Restkontamination 
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) � keine „Nullsanierung“. 
Es bleibt daher auch nach erfolgter Sanierung ein „technischer 
Minderwert “ (z.B. erhöhte Bauaufwendungen). 

• Daneben bleibt regelmäßig ein „merkantiler Minderwert “
wegen des Verdachts verborgen gebliebener Schäden oder 
allein aufgrund des „Stigmas “ einer zuvor durchgeführten Sanierung. 
Es reicht die irrationale Angst, 
dass trotz erfolgreicher Sanierung etwas zurückgeblieben sein könnte, 
wenn der Markt darauf mit Preisabschlägen reagiert. 

• Der „merkantile Minderwert“ gehört zu den tatsächlichen Eigenschaften 
und der sonstigen Beschaffenheit eines Grundstücks und ist damit
notwendiger Bestandteil der Verkehrswertermittlung
(Vgl. Kleiber/Simon 2007, S. 472ff.).

RechtlicheRechtliche AnforderungenAnforderungen an die an die WertermittlungWertermittlung
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S. 5

• Defizite in praktischer Verkehrswertermittlung bei 
Vorliegen ökologischer Lasten (häufig nur verbale 
Berücksichtigung ohne Quantifizierung von Risiken 
der resultierenden Verkehrswertbeeinflussung)

• Konsens: Altlasten bedeuten eine Wertminderung von 
Grundstücken aufgrund Kosten einer Gefahrenabwehr
und nachnutzungsadäquaten Sanierung.

• Für Investoren stellt ein Grundstückserwerb eine per se
risikobehaftete Investition dar, deren Attraktivität durch
ökonomische und psychologischen Unsicherheiten 
in Frage gestellt wird.

��� � Notwendigkeit einer Risikoquantifizierung und 
wirtschaftlichen Risikoabschätzung.

Status quo Status quo derder WertermittlungWertermittlung
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S. 6

• Grundlagen für die Zusammenarbeit von
Wertermittlern (WE) und Umweltsach-
verständigen (USV) erarbeitet (ITVA):

– Ziel: Risikominimierung durch
Verzahnung umweltfachlicher 
und baufachlicher Wertermittlung

– durch USV Ermittlung und
Monetarisierung der Inanspruchnahme-
und Investitionsrisiken

•

• ABER: Umgang mit verbleibenden 
ökonomischen Unsicherheiten 
(Kostenspannen) und Stigmaeffekten ungeklärt.

Status quo Status quo derder WertermittlungWertermittlung IIII

Arbeitshilfe - C 5 - 3
Stand: Juli 2008
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S. 7 In Anlehnung an: Crocoll et al. in TerraTech 10/2007

ErweiterungErweiterung derder WertermittlungWertermittlung

Umwelt-Gutachten: 
Prognose sanierungs-

bedingter KostenBerücksich-
tigung noch
ausstehend

Risiko-Scoring

Wertrelevante prognostizierte 
sanierungsbedingte Kosten

Merkantile Minderwerte
bzw. Marktorientierte Risikoabschläge
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S. 8

• Potentielle Käufer vornutzungsbelasteter Immobilien sehen sich einer 
Reihe von wertrelevante n Risiken ausgesetzt:

– Investitionsrisiken : Mehrkosten für die Sanierung und 
Flächenaufbereitung, die nicht bei einem unbelasteten Grundstück
anfallen. � Sie sind unsicher, können im Sanierungsfortschritt mit 
zunehmenden Informationen sicherer bestimmt werden.

– Nutzbarkeitsrisiko : Unmöglichkeit bestimmte Nachnutzungs-
vorhaben zu realisieren (bspw. Kinderspielplatz). 

– Öffentlich- und privatrechtliches Inanspruchnahmerisiko : auf 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schadensersatz. 
� Es ist bei bloßem Altlastenverdacht sehr unsicher abzuschätzen. 

– Stigma : Imageschaden und Befürchtung verborgen gebliebener 
Schäden trotz fachgerechter Sanierungsdurchführung 
� Klingt langsam erst nach der Sanierung ab.

BewertungsrelevanteBewertungsrelevante RisikenRisiken
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S. 9

Merkantiler 
Minderwert 

(i.e.S.)

Marktorientierter Risikoabschlag (MRA)

ZeitabhängigkeitZeitabhängigkeit bewertungsrelevanterbewertungsrelevanter RisikenRisiken
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S. 10

ZusammenfassungZusammenfassung
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S. 11

Vielen Dank !

Kontakt:
Prof. Dr. Reimund Schwarze: reimund.schwarze@ufz.de

Dipl.-Volksw. Stephan Bartke: stephan.bartke@ufz.de

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Department Ökonomie
Permoserstraße 15
04318 Leipzig

Verbundvorhaben im
BMBF-Fördersdchwerpunkt REFINA
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www.sinbra.dewww.sinbra.de www.ufz.dewww.ufz.de www.ifg.uniwww.ifg.uni--tuebingen.de/tuebingen.de/
departments/zagdepartments/zag//


